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Gemeinde

Gem. * Fl-stck. * Flur

Anschrift

Obj.-Dok.-Nr.

Chemnitz, Stadt

Ahornstraße 58; 60

Chemnitz * 2833b; 2833a

Doppelmietshaus mit Garten; anspruchsvoll gestalteter, villenartiger Mietsbau mit markanten Holzdetails, 
baugeschichtlich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Bei dem im Mai 1892 zur Errichtung beantragten und im März 1893 zur Ingebrauchnahme genehmigten 
Gebäudes handelt es sich um ein zweigeschossiges Doppelwohnhaus. Bauherr des Gebäudes war der 
Baumeister Hermann Büttner. War die Doppelhaushälfte Nr. 58 wohl für ihn bestimmt, übernahm 
Landgerichtsrat Dr. jur. Friedrich Moritz Knackfuß die Gebäudehälfte Nr. 60. Der Im Erdgeschoss verputzte 
und im ersten Obergeschoss mit roten Klinkern versehene Bau zeichnet sich durch die Verwendung von 
Formendetails im Heimatstil aus. Dazu gehören die kräftigen Sohlbankgesimse und Fensterrahmungen, die 
markanten Dachüberstände mit verziertem Freigesprenge im Bereich der Seitenrisalite und Dachgaupen, 
Fachwerkelemente sowie die kleinen hölzernen Balkone. 
In seiner historischen Gestalt ist das anspruchsvoll gestaltete Gebäude fast vollständig erhalten, so dass 
sich ein hoher dokumentarischer Wert ableiten lässt. Der Denkmalwert des Doppelwohnhauses begründet 
sich aus seiner orts- und baugeschichtlichen sowie der städtebaulichen Bedeutung. 
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Doppelmietshaus mit GartenBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer

F 09204485 B

2009

Nitzsche, Mathis

Doppelmietshaus mit GartenBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer

F 09204485 C

2014

Lohse, Uta

Doppelmietshaus mit GartenBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer

F 09204485 F

2014

Lohse, Uta

Doppelmietshaus mit GartenBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer
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